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1 Zertifizierter Financial 
Consultant S-Finanzgruppe (CFC) 

 
Private Banking Kunden oder absolute Top-Kunden sind von allen Finanz-
dienstleistern heiß und aktiv umworben. Diese Kunden sind sich dieser 
Tatsache bewusst und stellen höchste Anforderungen an die Betreuung 
durch Ihren Finanzberater und das dazu gehörende Institut. Denn es geht 
um Millionen, um den Erhalt, den Aufbau und die Mehrung großer Kun-
denvermögen, das vielleicht schon über mehrere Generationen besteht. 
 
Ca. 10 % der Sparkassenkunden gehören zu den absoluten Top-Kunden – 
wenn diese Kunden weiterhin ertragreiche Sparkassenkunden bleiben sol-
len, empfehlen wir Ihnen in Ihre Betreuer zu investieren, damit Ihre Berater 
die hohen Ansprüche der Top-Kunden an die Betreuung heute und in Zu-
kunft erfüllen können.  
 
Die Top-Kunden erwarten einen eloquenten Alleskönner mit einer über-
zeugenden, sympathischen Ausstrahlung und exzellenten Fachkenntnis-
sen, der sich auf Augenhöhe mit ihnen auch über die unterschiedlichsten 
Themen (Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport, Technik, …) souverän unterhal-
ten kann. 
 
Der zertifizierte Financial Consultant ist eine Vertrauensperson, ein Prob-
lemlöser und ein Netzwerkmanager, der andere Experten zu den unter-
schiedlichsten Themen hinzuziehen kann. 
 
Diesen Kunden wird kein Produkt, keine ganzheitliche Strategie mit Pro-
duktbündeln verkauft, sondern es wird ein Finanzplan erstellt, der regel-
mäßig überprüft und aktualisiert wird. Die Finanzplanung erweitert den 
ganzheitlichen, systematischen, am Lebensverlauf orientierten Beratungs-
ansatz des Sparkassen Vermögensmanagement. 
 
Was genau ist eine Finanzplanung? 
 

• Finanzplanung ist  
o ein systematischer Prozess mit mehreren Phasen 
o in dem die finanziellen Verhältnisse des Kunden, nämlich 

– zu Beginn die Einnahmen und Ausgaben 
– alle Versorgungswerte 
– alle Vermögenswerte 
– alle Risiken 
– alle Verbindlichkeiten 
–  …. 

o analysiert, optimiert und geplant werden. 

• Finanzplanung wird somit um die persönlichen Ziele und Vorga-
ben des Kunden systematisch aufgebaut. 

• Sie berücksichtigt dabei explizit Zeiten für die Planung gemeinsam 
mit dem Kunden und die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen 
gemeinsam mit dem Expertenteam.  

• Damit bietet sie Raum für die Entwicklung langfristiger Lösungen 
für komplexe Vermögenssituationen, die bereits zur Zeit der Pla-
nung den ganzen Lebenszyklus des Kunden betrachten.  
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1.1 Der Entwicklungsweg zum CFC 
 
Zielgruppe: 

• Sie haben den Kurs Individualkundenbetreuung IK2 (ab 2001) er-
folgreich absolviert und  

• beraten seit mindestens 18 Monaten Top-Kunden im Vermögens-
management Ihrer Sparkasse.  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID 2202 

Kurs Individualkundenbe-

treuung 2 (IK 2) 

 

 

 

 

 

ID 2511 

Vorbereitungsseminar (2 

Tage) 

Praxisworkshop zur erfolg-

reichen Zertifizierung 

 

 
 
 
 
ID 2204 

Zertifizierungskolloquium zum 

Zertifizierter Financial Consul-

tant 

 

 

 

Requalifizierung* 

(erfolgt alle 3 Jahre) 

  * siehe Punkt 1.3 

 
 
Es ist empfehlenswert an dem Praxisworkshop (ID 2511) zur erfolgreichen 
Zertifizierung teilzunehmen, bevor die Anmeldung zum Zertifizierungskol-
loquium CFC erfolgt! 
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1.2 Die Zertifizierung zum CFC (ID 2204) 
 
Grundlage für die Zertifizierung ist die Ausarbeitung eines Finanzplans 
für einen Top-Kunden. 
 
Kundenfall / Finanzplan: 
1. Der Teilnehmer erhält von der Sparkassenakademie Bayern den 
Auftrag einen komplexen Kundenfall schriftlich nach vorgegebenen 
Qualitätsstandards/Kriterien als Finanzplan aufzubereiten. Mit dem 
Auftrag erhält der Teilnehmer einen Musterfall und die entspre-
chenden Infos bzgl. der Qualitätsstandards zur Bearbeitung. 

2. Der Teilnehmer reicht die schriftliche Ausarbeitung des Finanzpla-
nes, von maximal 15 Seiten, bei der Sparkassenakademie innerhalb 
des vorgeschriebenen Zeitrahmens ein (2 Monate vor Zertifizie-
rungstermin). Es erfolgt eine Korrektur und die Bewertung der Aus-
arbeitung aufgrund der Zertifizierungsordnung. 

3. Die Ausarbeitung eines Finanzplans umfasst die umfassende Dar-
stellung und Analyse der Kundensituation (Gesamtvermögen des 
Kunden, Einnahmen und Ausgaben, persönliche Situation, persön-
liche Zielsetzung, …) nach dem ganzheitlichen Beratungsansatz. 
Daraus resultierend sind konkrete Handlungsempfehlungen abzu-
leiten und zu beschreiben. 

4. Nach Korrektur des Kundenfalls erfolgt die Zulassung zum Zertifi-
zierungskolloquium. 

 
Zertifizierungskolloquium: 
1. Der Teilnehmer präsentiert seinen Kundenfall vor dem Zertifizie-
rungskolloquium (10 Minuten). Im Anschluss daran erhält er von 
den Prüfern Fragen zu seinem Kundenfall (15 Minuten). 

2. Darüber hinaus wird mit dem Teilnehmer ein Fachgespräch zu den 
Themen eines „Private Bankers“ geführt (20 Minuten). 

 
Der Teilnehmer erhält vom DSVG das Zertifikat zum CFC. 
 
Kosten: 
 

Die Kosten für das Zertifizierungskolloquium betragen 595,-- € pro Teil-
nehmer. 
 
Befristung: 
 

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt den markenrechtlich geschützten Titel 
„Zertifizierter Financial Consultant S-Finanzgruppe“ befristet auf 3 Jahre 
zu führen.  
 
Nach jeweils 3 Jahren muss sie erneut über den DSGV beantragt werden. 
Die Aufforderung erfolgt automatisch durch den DSGV, die entsprechen-
den Fortbildungen nachzuweisen. � siehe Rezertifizierung (1.3) 
 
Die Zertifizierung und die Rezertifizierung erfolgt nach bundesweit ein-
heitlichen Qualitätsstandards. 
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1.3 Die Rezertifizierung 
 

 
 
Sie erfolgt alle 3 Jahre über den DSGV.  
 

 
 
 
Das Zertifikat zum CFC wird jeweils um 3 Jahre verlängert, wenn der Inha-
ber folgende Punkte erfüllt: 
 

• er verfügt weiterhin über praktische Erfahrungen in diesem Kun-
densegment  

• er hat an Weiterbildungsmaßnahmen (Inhouse oder extern) im Um-
fang von mindestens 9 Tagen (3 Tage pro Jahr) innerhalb von          
3 Jahren teilgenommen 

• diese Weiterbildungsmaßnahmen werden von der Sparkassenaka-
demie Bayern, anderen bundesweiten Sparkassenakademien oder 
der Hochschule der S-Finanzgruppe durchgeführt 

• die Weiterbildungsmaßnahme sollen verschiedene Themengebiete 
abdecken 

• Weiterbildungsmaßnahmen werden anerkannt, wenn sie folgende 
Themen abdecken. 

o Finanzplanung 
o Geld- und Vermögensmanagement 
o Steuern und Rechtsgrundlagen 
o Immobilienmanagement 
o Vorsorge- und Risikomanagement 
o Nachfolgemanagement 
o Beziehungsmanagement 
o Volkswirtschaft und Kapitalmärkte 

• eine regelmäßige Dozententätigkeit zu den o.g. Themen wird mit 
maximal 3 Tagen anerkannt  

 
Im Bildungsprogramm der Sparkassenakademie Bayern sind die entspre-
chenden Seminare mit einem Hinweis versehen, dass sie für die Re-
zertifizierung anerkannt werden. 
 
Beantragung eines neuen Zertifikates zum CFC: 
 

Die Sparkasse reicht die Nachweise über die praktische Tätigkeit und die 
entsprechenden Bildungsmaßnahmen beim DSGV ein. Daraufhin erhält die 
Sparkasse dann die neue Bestätigung für Ihren Mitarbeiter, die wiederum 
3 Jahre gültig ist. 6 Monate vor Ablauf des Zertifikates wird die Sparkasse 
durch den DSGV über den Ablauf in Kenntnis gesetzt. 
 
 

1.4 Quelle 
 
Rundschreiben vom SVB RVI5007 vom 21.1.2005 


